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Erwägungen

E. 3
Dies führt zur Gutheissung der staatsrechtlichen Beschwerde, soweit darauf eingetreten
werden kann, und zur Aufhebung des Entscheides des Einzelrichters. Damit werden die
weiteren Rügen gegenstandslos. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die
Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig ( Art. 156 Abs. 1 und Art. 159
Abs. 2 OG ).

Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung
gegenstandslos.
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